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Vorhaben Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen; 
2 x E82, NH: 84,58 m, Rotord.: 82 m 
1 x E82, NH 98,38 m, Rotord.: 82 m 
1 x E53, NH 73,25 m, Rotord.: 53 m 

Gemarkung Düngenheim, Flur 6, Flurst. 94-97 und Flur 10, Flurst. 81-83 
Gemarkung Gamlen, Flur 6, Flurst. 194-197 
Vollzug des Bundes-lmmissionsschut2gesees: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß § 6 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz BImSchG) vom 26.09.2002 (BGBl 1 S. 3830) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 BlmSchG 
sowie den §§ 1 und 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV) vom 
14.03.1997 (BGBl. 1 S. 504) und Nr. 1.6, Spalte 1 des Anhangs der 4. BlrnSchV, jeweils in der 
zu Zeit geltenden Fassung, erteilen wir Ihnen 

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

zur Errichtung und zum Betrieb von insgesamt vier Windkraftanlagen; 

zwei Windkraftanlagen des Typs Enercon E82, Nabenhöhe 84,58 m, Rotord. 82 m, 2,0 MW 
eine Windkraftanlage des Typs Enercon E82, Nabenhöhe 98,38 m, Rotord. 82 m, 2,0 MW 
und eine Windkraftanlage des Typs Enercon E53, Nabenhöhe 73,25 m, Rotord. 53, 
0,8 MW 
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- SEITE 3 - 

Immissions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen 

La90 rm: 

1 2 0 

Der Schaille-istungspegel der o.g. beantragten Windkraftanlage WKA 1 vom Typ Enercon E-
82 mit der Nabenhöhe von 85 m darf gemäß dem 2. Nachtrag zur Geräuschimmissions-
prognose Nr. 10.061-5 vom 30.05.2011 zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr 103,8 
dB(A) nicht überschreiten. 

2. Der Schallleistungspegej der o.g. beantragten Windkraftanlage WKA 3 vom Typ Enercon E-
53 mit der Nabenhöhe von 73 m darf gemäß dem 2. Nachtrag zur Geräuschimmission.. 
prognose Nr. 10.061-5 vom 30.05.2011 zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr 101,4 
dB(A) nicht überschreiten. 

3. Die beantragten Windkraftanlagen WKA 2 vom Typ Enercon E-82 mit der Nabenhöhe von 
85 m und WKA 4 vom Typ Enercon E-82 mit der Nabenhöhe von 98 m dürfen entsprechend 
dem Antrag zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr gemäß dem 2. Nachtrag zur Ge-
räuschimmissionsprognose Nr. 10.061-5 vom 30.05.2011 nichtbetrieben werden. 

Die Abschaltung zur Nachtzeit muss durch automatische Schaltung (z. B. mittels Zeitschalt-
uhr) erfolgen. Die Schaltung ist gegen unbefugte Anderung zu schützen (z. B. durch Pass-
wort). Bei Ausfall oder Störung der automatischen Schaltung ist automatisch ein Alarm (ggf. 
an die Fernüberwachung) zu geben. 

4. Die beantragten Windkraftanlagen dürfen keine Ton- und lmpulshaltigkeit gemäß TA Lärm 
98 aufweisen. 

5. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den lmmissionsrichtwert zur Nachtzeit um 
nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

6. Da die beantragten Windkraftanlagen WKA 2 und 4 aus Gründen des lmmis-sionsschutzes 
nachts abgeschaltet werden müssen, sind sie mit einer entsprechenden Aufzeichnung über 
die Abschaltung zu versehen. Die aufgezeichneten Anlagendaten sind 1 Jahr aufzubewah-
ren und auf Verlangen der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Ge-
werbeaufsicht Koblenz, in Klarschrift vorzulegen. 

Schattenwurf 

7. Die beantragten vier Windkraftanlagen sind mittels Schattenwurfabschalteinrichtung so zu 
betreiben, dass der Grenzwert der Beschattungsdauer von 30 Minuten pro Tag und die ast-
ronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer (worst case) von 30 Stunden bzw. die tat-
sächliche meteorologische maximale Beschattungsdauer (real) von 8 Stunden innerhalb 
von 12 aufeinander folgenden Monaten an folgenden Immissionsol-ten bei Addition der Zei-
ten aller schattenwerfenden Windkraftanlagen (Gesamtbelastung) nicht überschritten wird: 

IAP C Im Kirchenbungeri l9Düngenheim 
IAP Q Im Kirchenbungert 20Düngenheim 

An dem Immissionsort 

IAP G Eulgemer Mühle Eulgem 


